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gen (§ 12 AGB) gelten, zu denen ja der BKV zweifelsfrei ge
hört. Übrigens wird in der zwischen dem Staatssekretariat für 
Arbeit und Löhne und dem Bundesvorstand des FDGB ge
troffenen Vereinbarung zur Weiterführung der Produktiv
löhne für Produktionsarbeiter in" ausgewählten Kombinaten 
und Betrieben der Industrie, des Bauwesens und anderer Be
reiche vom 1. Oktober 1985 festgelegt, daß der leistungsorien
tierte Gehaltszuschlag, der bis zu 250 M monatlich betragen 
kann, völlig entfällt, wenn Werktätige innerhalb eines Mo
nats unentschuldigt eine im betrieblichen Arbeitszeitplan fest

gelegte Schicht^ oder eine damit identische Anzahl von Ar
beitsstunden versäumen.

*
Weitere Festigung der sozialistischen Arbeitsdisziplin setzt 
auch voraus, daß sich Leiter und leitende Mitarbeiter des Be
triebes, Gewerkschaftsfunktionäre und alle Werktätigen 
gründliche Kenntisse auf dem Gebiet des Arbeitsrechts aneig
nen. Folgerichtig orientiert der Ministerratsbeschluß vom 
19. Mai 1988 u. a. auf die verstärkte arbeitsrechtliche Quali
fizierung der Leiter.

Beweisprüfung und Beweiswürdigung 
im gerichtlichen Eröffnungsverfahren
Oberrichter Dr. ROLF SCHRÖDER und Oberrichter HARTMUT PFEIL, 
Mitglieder des Präsidiums des Obersten Gerichts

Die Richtlinie des Plenums des Obersten Gerichts zu Fragen 
der gerichtlichen Beweisaufnahme und Wahrheitsfindung im 
sozialistischen Strafprozeß vom 15. Juni 1988 (GBl. I Nr. 15
S. 171; NJ 1988, Heft 8, S. 315) beantwortet auch eine Reihe 
praktischer Fragen der gerichtlichen Beweisführung im Eröff
nungsverfahren.1 Die eigenverantwortliche Prüfung des hin
reichenden Tatverdachts (§ 187 Abs. 3 StPO) in bezug auf die 
in der Anklageschrift erhobene Beschuldigung wird als wich
tigste Aufgabe des Gerichts im Eröffnungsverfahren charak
terisiert. Festzustellen ist, ob die Ermittlungen vollständig 
geführt und die im Ermittlungsverfahren gesicherten Beweis
mittel geeignet sind, den strafrechtlich relevanten Sachver
halt — einschließlich des entstandenen Schadens — aufzuklä
ren und die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Beschuldig
ten zu beurteilen. Damit hat die Beweisrichtlinie den Weg 
des Herangehens an die in diesem Stadium des Strafverfah
rens zu klärenden Beweisprobleme gewiesen, ohne jedoch zu 
den Fragen der Beweisprüfung und Beweiswürdigung im Er
öffnungsverfahren- im einzelnen Stellung zu nehmen. Des
halb soll im folgenden über die bereits behandelte Proble
matik der qualitativen Anforderungen an die Beweiswürdi
gung im Strafverfahren1 2 3 4 5 6 hinaus speziell die Beweisprüfung 
und Beweiswürdigung im Eröffnungsverfahren erörtert wer
den.

Qualitative Unterschiede der Beweisführung 
in den einzelnen Verfahrensstadien

Für qualitative Unterschiede der Beweisführung (hierunter 
verstehen wir die Beweiserarbeitung, Beweisprüfung und 
Beweiswürdigung) in den einzelnen Verfahrensstadien im er
kenntnistheoretischen Sinne ist — wie in den bisherigen Bei
trägen dazu richtig festgestellt wird — kein Platz. Untersu
chungsorgan, Staatsanwalt und Gericht haben sich bei der Be
weisführung von den Grundsätzen der Objektivität, Wissen
schaftlichkeit und Gesetzlichkeit leiten zu lassen, um ihren 
Beitrag zur beweiskräftigen Feststellung der Wahrheit er
bringen zu können/* Der entscheidende Unterschied der ge
richtlichen Beweisaufnahme zur sonstigen Beweisführung im 
Strafverfahren besteht in beweisrechtlicher Hinsicht darin, 
daß die einer Verurteilung zugrunde liegende Beweisführung 
des Gerichts grundsätzlich an die Durchführung einer selb
ständigen und von allen vorangegangenen Feststellungen un
abhängigen Beweisaufnahme gebunden ist, die unter Einhal
tung der strafprozessualen Bestimmungen über die Art und 
Weise ihrer Durchführung stattzufinden hat. Ausschließlich 
die in der Beweisaufnahme unter den gesetzlich fixierten 
Bedingungen getroffenen Feststellungen bilden die Grund
lage für das Urteil (§ 222 Abs. 3 StPO).

Weiterer Diskussion bedarf die Frage nach dem Inhalt und 
Umfang der Beweisführung im Eröffnungsverfahren im Un
terschied zu der im gerichtlichen Hauptverfahren. Der grund
sätzliche Unterschied besteht darin, daß es im Eröffnungsver
fahren ebenso wie in den anderen, der gerichtlichen Haupt
verhandlung vorgelagerten Abschnitten von Strafverfahren3 
um die Feststellung geht, ob das jeweilige Zwischenergebnis 
der strafprozessualen Beweisführung erreicht worden ist. Im 
Eröffnungsverfahren ist also zu prüfen, ob hinreichender Tat
verdacht dafür besteht, daß der Beschuldigte einen bestimm
ten Straftatbestand verletzt hat (§ 187 Abs. 3 StPO).

Im Hinblick auf die Verantwortung der Untersuchungs
organe und des Staatsanwalts für den Abschluß des Ermitt

lungsverfahrens bzw. die Erhebung der Anklage und die Er
kenntnis, daß in der Hauptverhandlung Versäumnisse bei den 
Ermittlungen i. d. R. nur noch schwer oder gar nicht mehr 
nachzuholen sind, werden hohe Anforderungen an das Vor
liegen des hinreichenden Tatverdachts gestellt. Die Auffas
sung, daß dieser Verdacht nur zu bejahen sei, wenn es auf 
Grund der Anklage sicher ist, daß der Beschuldigte die ob
jektiven und subjektiven Merkmale eines bestimmten Straf
tatbestandes verletzt hat3, betrifft nur den erkenntntstheore- 
tischen Charakter des hinreichenden Tatverdachts.

Prüfungspflichten zum hinreichenden Tatverdacht

Das Eröffnungsverfahren ist im Unterschied zum Hauptver
fahren nicht auf die abschließende Feststellung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit des Angeklagten gerichtet. Es 
dient vielmehr als ein dem Hauptverfahren unmittelbar vor
ausgehender Verfahrensabschnitt der Prüfung, ob die in der 
Anklage erhobene Beschuldigung vom bisherigen Beweis
ergebnis des Ermittlungsverfahrens im vollen Umfang getra
gen wird und auf der Grundlage der Bejahung des hinrei
chenden Tatverdachts die Eröffnung des gerichtlichen Haupt
verfahrens zu beschließen ist. Es handelt sich also inhaltlich, 
obgleich im Gesetz nicht ausdrücklich so bezeichnet, um eine 
gerichtliche beweisrechtliche Vorprüfung der Geeignetheit der 
Anklage und des ihr zugrunde liegenden wesentlichen Ermitt
lungsergebnisses für ein Hauptverfahren, die sich auf alle ob
jektiven und subjektiven Umstände der Straftat bezieht.

Die eigentliche detaillierte Prüfung der Anklage mit den 
spezifischen Mitteln des gerichtlichen Beweisverfahrens fin
det erst in der gerichtlichen Hauptverhandlung statt. Die ge
richtliche Beweisführung im Eröffnungsverfahren ist also 
ein Zwischenergebnis. Das Gericht hat sich, ausgehend von 
der Beschuldigung, Klarheit darüber zu verschaffen, ob alle 
erforderlichen be- und entlastenden Beweismittel für eine 
gerichtliche Beweisaufnahme Tff der Hauptverhandlung zur 
Verfügung stehen und ob aus dem zum Zeitpunkt der An
klageerhebung vorliegenden, vorläufigen Charakter tragen
den Beweisergebnis der Schluß auf hinreichenden Tatverdacht 
gezogen werden kann. Insofern muß Eindeutigkeit gegeben 
sein.
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